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eLearning Einführung in die Kommunalpolitik 

Modul: Finanzen 

6 Was ist der Verwaltungshaushalt, was ist der Vermögenshaushalt?
1
 

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bilden gemeinsam den Haushaltsplan der Gemeinde 

(Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayGO) in der Kameralistik
2
. 

Im Verwaltungshaushalt werden in der Regel die laufenden Einnahmen und Ausgaben veran-

schlagt. Aus dem Vermögenshaushalt werden Investitionen getätigt.  

Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes dient zur Deckung der Ausgaben im Vermögens-

haushalt.  

Mit dieser Aufteilung wird – betriebswirtschaftlich gesprochen – die Trennung von laufendem 

Aufwand und Investitionen angestrebt.  

Die Trennung erleichtert  

 die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und  

 verfeinert die Transparenz des Haushaltes.  

Dies gilt insbesondere für einen Überschuss, der vom Verwaltungshaushalt an den Vermö-

genshaushalt „zugeführt“ wird und dort Investitionen aus eigener Finanzkraft finanzieren 

hilft. 

Haushaltsplan 

(kamerale Rechnung) 

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 

„Laufend-dauerhaft“ Ausgaben „Einmalig-investive“ Ausgaben 

Überschüsse fließen… in den Vermögenshaushalt 

 

Im Folgenden werden die Einnahmen / Ausgaben beider Haushalte näher aufgeschlüsselt:  

  

                                                           
1
 Redaktioneller Hinweis: "Die Darstellungen in den Texten des Themenmoduls Finanzen verzichten im Einzelfall 

auf detailgenaue juristische Wiedergaben aus Gründen einer besseren Verständlichkeit. So sind insbesondere 
Zitate von Gesetzestexten nur mit dem wesentlichen Inhalt übernommen bzw. angegeben." 
2
 Mehr zu Kameralistik und Doppik vgl. Frage 7.  

http://www.jkr.jura.uni-osnabrueck.de/kommunalrecht/GO%20Bayern%202009%2007%2027.pdf
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eLearning Einführung in die Kommunalpolitik 

Modul: Finanzen 

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (vgl. Frage 4) 

Verwaltungshaushalt (Einnahmen) 

Hauptgruppe (HG) 

0 

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Ein-

kommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisun-

gen 

HG 1 Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Miet- und Pachteinnahmen, Ver-

äußerungserlöse (nur geringwertige Wirtschaftsgüter), Zuweisungen und Zu-

schüsse für laufende Zwecke, Leistungsbeteiligungen 

HG 2 Zinseinnahmen, Gewinnabführungen von wirtschaftlichen Unternehmen, Kon-

zessionsabgabe, Kostenersatz bei Transferleistungen 

 

Verwaltungshaushalt (Ausgaben) 

HG 4 Personalausgaben 

HG 5 und 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

HG 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 

HG 8 Sonstige Finanzausgaben 

 

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes (vgl. Frage 4) 

Vermögenshaushalt 

Einnahmen Ausgaben 

HG 3 Rücklagenentnahmen, Zuführung 

vom Verwaltungshaushalt, Veräuße-

rungserlöse, Beiträge, Zuweisungen 

und Zuschüsse, Kredite 

HG 9 Investitionen (Bauausgaben und Beschaf-

fungen), Tilgungen für Kredite, Rückzah-

lung von Zuwendungen, Zuweisungen und 

Zuschüsse für Investitionen Dritter 

 

 

 

Weiterdenken / Vertiefung:  

Recherchieren Sie einmal selbst und folgen Sie bitte: http://www.weiden.de/wen/haushalt/ 

http://www.weiden.de/wen/haushalt/

